
• 01.01.2018: Alle neu eingeführten und neu hergestellten 
Zugfahrzeuge müssen in der Schweiz mindestens ein 2-
Leiter System aufgebaut haben. (Druckluft oder 
Hydraulisch) 

• 01.05.2019: Alle neu eingeführten und neu hergestellten 
Anhänger müssen in der Schweiz mit einem 2-Leiter 
Bremssystem ausgerüstet sein

• Bis 31.12.2024: Alle Zugfahrzeuge die ein 2-Leiter System 
aufgebaut haben, dürfen zusätzlich ein 1-Leiter System 
nachrüsten. (CH evtl. unbefristet) 
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